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Artikel 45 

(1) Entscheidungen, Stellungnahmen und Empfehlungen, die sich auf die in Artikel 43 aufgeführten 
Maßnahmen beziehen, werden dem Gemeinsamen EWR-Ausschuß mitgeteilt. 

(2) Alle Maßnahmen sind Gegenstand vorheriger Konsultationen und eines vorherigen 
Informationsaustauschs im Gemeinsamen EWR-Ausschuß. 

(3) In Fällen nach Artikel 43 Absatz 2 kann eine Vertragspartei jedoch aus Gründen der 
Geheimhaltung und Dringlichkeit die sich als notwendig erweisenden Maßnahmen treffen, ohne daß 
zuvor Konsultationen und ein Informationsaustausch stattgefunden haben. 

(4) Tritt plötzlich eine Zahlungsbilanzkrise im Sinne von Artikel 43 Absatz 4 ein und können die in 
Absatz 2 genannten Verfahren nicht angewendet werden, so kann die betreffende Vertragspartei 
vorsorglich die erforderlichen Schutzmaßnahmen treffen. Sie dürfen nur ein Mindestmaß an Störungen im 
Funktionieren dieses Abkommens hervorrufen und nicht über das zur Behebung der plötzlich 
aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Maß hinausgehen. 

(5) Werden Maßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 getroffen, so sind sie spätestens zum Zeitpunkt 
ihres Inkrafttretens mitzuteilen; der Informationsaustausch und die Konsultationen sowie die Mitteilungen 
nach Absatz 1 erfolgen danach so bald wie möglich. 


